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Norm

BAO §183 Abs4;

EStG 1988 §34 Abs8;

StudFG 1983 §13 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Ausführungen zum Begri8 "Einzugsbereich des Wohnortes" iSd § 34 Abs 8 EStG 1988 sowie zur zumutbaren Dauer der

Fahrtzeit zum und vom Ausbildungsort (Hinweis E 27.1.1994, 92/15/0131, 0132) (hier: keine Gelegenheit für den

AbgabepBichtigen zum Nachweis der Unzumutbarkeit; Fahrtzeit eines Jusstudenten vom Heimatbahnhof zur

Universität knapp über eine Stunde, Entfernung von der Wohnung zum Heimatbahnhof 2 km).
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